
Amt Barnim-Oderbruch  
Gemeinde Neutrebbin 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G
 
Die Gemeindevertretung Neutrebbin hat folgende Beschlüsse gefasst: 
 
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Neutrebbin vom 26.10.2006: 
 
 
Beschluss Nr.: GV Ntr/20061026/Ö10 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neutrebbin beschließt entsprechend § 93 (3) GO für 
das Land Brandenburg die geprüfte Jahresrechnung 2004 der Gemeinde Neutrebbin und die 
Entlastung des Amtsdirektors für das Haushaltsjahr 2004. 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder: ............12...................... davon anwesend: .........7...... 
  davon wegen Befangenheit nach § 28 der GO ausgeschlossen: ........0...... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: ......7........   Dagegen: .........0...... Enthaltung: ......0..... 
 
 
Beschluss Nr.: GV Ntr/20061026/Ö14 
 
Die Gemeindevertretung Neutrebbin beschließt, die Zustimmung zur Teilung und 
Vermessung des Flurstücks 196, Flur 2 in der Gemarkung Wuschewier und zur 
Eigentumsumschreibung der als Straße genutzten Fläche (K 6408) zu erteilen.  
Evtl. anfallende Kosten werden durch die Gemeinde nicht übernommen. 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder: ..............12..................... davon anwesend: .......8........ 
  davon wegen Befangenheit nach § 28 der GO ausgeschlossen: .......0........ 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: ......8......   Dagegen: ........0...... Enthaltung: .......0....... 
 
 
 
Beschluss Nr.: GV Ntr/20061026/Ö16 
 
  
Die Gemeindevertretung Neutrebbin beschließt die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 
12.000,00 € in der Haushaltsstelle 02.5610.9400 für den Einbau einer Warmluftheizung in der 
Kegelhalle. Die Finanzierung der Ausgabe erfolgt aus Rücklagemitteln und der Einnahme 
vom Kegelverein.  
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder: ...................12............... davon anwesend: ......8........ 
  davon wegen Befangenheit nach § 28 der GO ausgeschlossen: .....0........ 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: .....0.......   Dagegen: .........8..... Enthaltung: ......0....... 

 


